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Vorwort

„Die Augen des Theoretikers sind schon auf Erden daran ge-
wöhnt ins Dunkle zu sehen. Je dunkler der Gegenstand, den er 
behandelt, einen desto höheren Reiz hat er für ihn, desto mehr 
kann er seinen Scharfblick an ihm zeigen, er gleicht der Eule, 
dem Vogel der Minerva, der im Dunkeln steht.“

Rudolf von Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, 
9. Aufl., Leipzig 1904, S. 251.

Diese Dissertation wurde im Sommersemester 2015 von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg angenommen, im 
November 2015 fand die mündliche Prüfung statt. Das Erstgutachten erstellte 
Prof. Dr. Frank L. Schäfer, dem ich für die vorzügliche Betreuung während der 
gesamten Promotionsphase und für die Aufnahme in diese Reihe recht herz-
lich danke. Für die schnelle Erstattung des Zweitgutachtens danke ich Prof. Dr. 
Albrecht Cordes, Frankfurt, der dieses Thema anregte.

Die Dr.-Carl-Böse-Stiftung, Lübeck, förderte die Dissertation mit einem Sti-
pendium und einem Druckkostenzuschuss. Für die großzügige Unterstützung 
danke ich von ganzem Herzen. Ein besonderer Dank gebührt Prof. Dr. Hammel-
Kiesow, Lübeck, der in einigen Gesprächen für die rechtshistorische Sicht auf die 
Hanse besonderes Interesse zeigte. Ihm ist es auch zu verdanken, dass ich 2014 
auf dem Doktorandenworkshop der Pfingsttagung des Hansischen Geschichts-
vereins in Lübeck meine Dissertation präsentieren und diskutieren konnte. Allen 
Teilnehmern sei hiermit gedankt. Herausgehoben sei Philipp Höhn, Historiker in 
Frankfurt, mit dem ich viele und sehr erhellende Gespräche über die mittelalter-
lichen Kaufleute führen konnte. Ein Gedankenaustausch inter facultates geziemt 
insbesondere dem Rechtshistoriker, damit seine Arbeit nicht von einem beeng-
ten Blick getragen ist. In nicht allzu ferner Zukunft wird dieser Kontakt eine be-
sondere Frucht tragen: Aus den Archivrecherchen zu den Verbindungen von Fritz  
Rörig und Carl Schmitt, die unten darzustellen sind, entwickelten sich Gespräche, 
die insbesondere die Auswirkungen dieses Kontaktes auf die Hanseforschung zum 
Gegenstand hatten. Hierüber wird in einem gesonderten, gemeinsamen Aufsatz zu 
berichten sein.

Schließlich danke ich meinen Eltern, Herbert und Bettina Groth, und meinen 
Geschwistern, Hanna und Jan-Hendrik, für ihre gesamte Unterstützung während 
meines Studiums und der Erstellung der Dissertation.

Die Dissertation berührt im weiteren Sinne ein Objekt, das der Wissenschaft bis 
heute mehr Fragen aufgibt als es Antworten parat hält: Die Hanse. Es war daher 
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angezeigt, dieses Objekt nicht als solches zu behandeln, sondern vielmehr wissen-
schaftsgeschichtlich zuzugreifen. Dabei ging es indes nur um einen Randbereich 
der Hanse, nämlich ihr vermeintliches Recht. Wenngleich dieser Aspekt mindes-
tens so schillernd ist, wie die Wissenschaftler, die sich zu diesem Bereich äußer-
ten, entwich er doch nie den Augen der Forschung. Blieb das hansische Recht auch 
dunkel, sogar okkult, blieben die Bemerkungen dazu vage, gelegentlich merkwür-
dig, so reizte er doch viele, die ihr Augenmerk auf die Hanse legten.

Was vom hansischen Recht übrig bleibt, wenn kein wissenschaftsgeschicht-
licher, sondern ein rechtsgeschichtlicher Ansatz gewählt wird, vermag ich nicht ab-
schließend zu beurteilen. Ich bin skeptisch. Womöglich käme eine solche Arbeit  
nur zu einem indifferenten Ergebnis; ein Befund nicht untypisch für (rechts-)ge-
schichtliche Arbeiten. Doch möchte ich betonen, dass die mögliche Inexistenz 
des hansischen Rechts die vorherige Forschung nicht diskreditiert. Es sind ge-
rade die unsicheren Phänomene, terrae incognitae, die die Forschung immer wie-
der anziehen und die auf die eine oder andere Art zu wissenschaftlichem Fort-
schritt führen. Diese Anziehungskraft erkannte Jhering, der das obige Zitat launig  
fortführte:

„Welchen Reiz würde die römische Rechtsgeschichte für ihn [den Theoretiker] haben, 
wenn die Quellen es ihm ermöglichten, auf alle Fragen eine klare und bestimmte Antwort 
zu erteilen! Gerade die Lückenhaftigkeit und das oft gänzliche Schweigen derselben ge-
ben der Sache den größten Reiz, gerade die dunkelsten Partien sind die interessantesten, 
denn sie verstatten jenes freie ungebundene Umherschweifen der Phantasie, in welchem der 
wahre Hochgenuß ihres Besitzes besteht. Das Licht an die Stelle der Dunkelheit gesetzt – 
und alles wäre dahin!“

Kronshagen, im Dezember 2015� Carsten Groth
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A. Einleitung

I. Gegenstand

Begriffe1 gestalten unsere Wirklichkeit. Für einen nicht sinnlich wahrnehm-
baren Gegenstand ist diese Aussage leichter nachvollziehbar als für einen sinn-
lich wahrnehmbaren. Die Mutter kann auf ein gefiedertes Lebewesen zeigen und 
zum Kind sprechen: „Dies ist ein Vogel!“ Ein Gegenstand in der Welt wird so mit 
einem sprachlichen Zeichen verbunden. Wenn das Kind einige Wochen später von 
einem schönen Tag im Park berichtet, in dem andere Menschen ihre Vögel an der 
Leine geführt hätten, so kann die Mutter auf den begangenen Fehler hinweisen und 
erläutern, das Kind habe doch wohl Menschen mit ihren Hunden gesehen. Doch 
wenn die Frage nach dem hansischen Recht erhoben wird, entfällt die Möglichkeit 
auf einen Gegenstand in der Welt zu verweisen. Folglich können Begriffsbestim-
mungen des hansischen Rechts nicht mit dem Verweis auf eine „fehlerhafte“ Ver-
knüpfung von Welt und Vorstellung zurückgewiesen werden. Die hier vorliegende 
Arbeit trug ursprünglich den Arbeitstitel „Hansisches Recht – Eine Forschungsge-
schichte“. Im Laufe der Forschung zu diesem Thema stellte sich heraus, dass der 
Titel zu kurz griff. Das hansische Recht als unbestreitbar nicht mit unseren Sin-
nen erfassbarer Gegenstand erfuhr seine erste explizite Begriffsbestimmung erst 
durch den Göttinger Rechtshistoriker Wilhelm Ebel 1949 in einem Vortrag.2 Wenn 
wir die lange Forschungstradition zur Hanse bedenken, müssen wir uns fragen, ob 
die Beschreibung ihres Rechts bereits vor der explizit gemachten Begriffsbestim-
mung mit einer solchen operierte. Über das Attribut dieses Rechts, „hansisch“, tritt 
ein weiteres Problem hinzu. Die Hanse ist als solche ebenfalls nicht wahrnehm-
bar; und dies nicht nur weil sie eine geschichtliche Erscheinung war. Bisher konnte 
niemand die Bundesrepublik Deutschland, das Recht, einen Anspruch oder gar 
eine Klage sehen oder hören. Darüber hinaus ist nach der jüngsten Forschung bei 
der Hanse „nur eines klar […]: nämlich das, was sie nicht war“.3 Dennoch gibt es  

	 1	Die philosophische Diskussion über den Begriff des Begriffs wird hier nicht ausgeführt. 
Im Rahmen der juristischen Methodenlehre wird häufig zwischen sprachlichem Zeichen, 
der – vereinfacht gesprochen – damit verbundenen Vorstellung (Intension) und der Klasse der 
tatsächlich damit berufenen Gegenstände in der Welt (Extension) unterschieden; die Intension 
ist der Begriff. Dazu sei exemplarisch verwiesen auf: Koch/Rüßmann, Juristische Begrün-
dungslehre, 1982, S. 126–163, insb. S. 129; Zippelius, Juristische Methodenlehre, 10. Aufl., 
2006, S. 19–21; Rüthers et al., Rechtstheorie mit juristischer Methodenlehre, 7. Aufl., 2013, 
S. 99–139, insb. S. 103 f. Kritische Aufarbeitung aus sprachwissenschaftlicher Sicht: Busse, 
Juristische Semantik, 2. Aufl., 2010.
	 2	W. Ebel, Hansisches Recht. Begriff und Probleme, 1949.
	 3	Jahnke, Die Hanse, 2014, S. 7.
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Begriffsbestimmungen des hansischen Rechts. Die vorliegende Arbeit konnte sich 
also nicht auf das hansische Recht und seine begriffliche Geschichte beschränken, 
sondern musste die Forschung zur Hanse allgemein miteinbeziehen.

Lassen wir die ungelöste Problematik des Rechtsbegriffs beiseite – sei es der 
heutige4 oder der vergangener Tage5 – so gaben Forscher also offenbar eine Be-
griffsbestimmung zu dem Recht eines Phänomens, das sich bis heute jeglicher 
positiver Beschreibung entzieht. Konnte dies nur in einem Wissenschaftsklima 
geschehen, in dem positive Definitionen der Hanse existierten, die heute erschüt-
tert sind? Handelt es sich bei dem hansischen Recht somit um eine weitere Facette 
im bröckelnden Bild eines mächtigen Städtebunds? Oder ist ein hansisches Recht 
denkbar, das mit verschiedenen Hansebegriffen operieren kann?

Das Ziel dieser Arbeit ist nicht, eine eigene Definition des hansischen Rechts 
zu geben. Vielmehr sind die Forschung und Forscher, ihre Gegenstände und die 
Methoden oder wenigstens mögliche Leitbilder zu untersuchen und einzuordnen. 
Diese Fragestellung besitzt bereits einen immanenten Reiz, da die Hanse spä-
testens seit dem 19. Jahrhundert in der Geschichtswissenschaft eigenständig be-
arbeitet und in der Rechtsgeschichte immerhin zum Kanon der historischen 
Erscheinungen gehörte. Somit mussten die Hanse und die mit ihr angeblich ver-
bundenen rechtlichen Phänomene von unterschiedlichen Forschergenerationen 
und wissenschaftlichen Paradigmen beleuchtet werden. Dabei können Konjunk-
turen des Themas und der dahinterstehenden Motive dargestellt werden. Indes 
reizt die Fragestellung auch, weil sie eine Standortbestimmung der heutigen wis-
senschaftlichen Diskussion über das hansische Recht erlaubt. Wie angesprochen, 
beruht die heutige Definition des hansischen Rechts im Kern auf einem Vor-
trag W. Ebels aus dem Jahr 1949 und bildet die Grundlage für ein 2008 erschie-
nenes Sammelwerk zum selben Thema.6 Diesen Vortrag konnte W. Ebel nicht 
ohne Vorarbeiten halten und eigene Vorarbeiten standen ihm nicht zur Verfü-
gung. Bereits hier deutet sich an, dass der im Nationalsozialismus exponierte 
Rechtshistoriker W.  Ebel notwendigerweise auf frühere Forschungen zurück-
greifen musste und die Offenlegung dieser Verbindungen eine Evaluation der 
noch heute geläufigen Definition ermöglicht. Zugleich zeigt sich in der späten 
ausdrücklichen Behandlung des Gegenstandes die Problematik einfacher wis-
senschaftsgeschichtlicher Erklärungen. Unterstellt die Forschung des 19. Jahr-
hunderts deutete die Hanse – wie bis heute behauptet wird – eher städtebündisch 
und eher hierarchisch; warum geriet das hansische Recht dann erst 1949 in den  
Fokus?

	 4	Aus der uferlosen Literatur seien exemplarisch herausgegriffen: Alexy, Begriff und Gel-
tung des Rechts, 4. Aufl., 2005; Hart, The concept of law, 10. Aufl., 1979; Rüthers et al., 
Rechtstheorie, 2013, S. 27–46; Zippelius, Rechtsphilosophie, 6. Aufl., 2011, S. 3–17.
	 5	Siehe die unten nachgewiesene Literatur bei F.III. Fn. 448 und F.III.3. Fn. 526.
	 6	Cordes (Hrsg.), Hansisches und hansestädtisches Recht, 2008.
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Da das hansische Recht weder einer bestimmten Forschungsdisziplin zugeord-
net ist, noch Monographien dieses Objekt behandeln, kann der wissenschafts
geschichtliche Zugriff weder über die Institutionalisierung der Forschung noch 
über eine formelle Vorgehensweise, also der Verwendung des Ausdrucks „han-
sisches Recht“, stattfinden. Möglicherweise verwandten die Autoren andere 
Ausdrücke oder verbanden mit dem Ausdruck „hansisches Recht“ unterschied-
liche Gegenstände. Für diese Arbeit muss die Literatur also unter gewissen  
materiellen Gesichtspunkten ausgewertet werden. Dabei werden nicht die Pro-
bleme der Übersetzung einer materiellen Herangehensweise verkannt. Ob es sich 
tatsächlich um denselben Gegenstand trotz anderer Bezeichnung handelt, be-
darf der Interpretation und ist daher vom Interpreten abhängig. Es wäre mög-
lich, die von W.  Ebel und Albrecht Cordes ausgearbeiteten Definitionen zu  
verwenden:

„Unter hansischem Recht verstehen wir also die materiellen Rechtssätze, die neben, zwi-
schen oder über den einzelnen Stadtrechten hansischer Städte eine einheitliche und ge-
meinsame Ordnung des hansischen Wirtschaftsverkehrs schaffen konnten und schufen.“7

An diese Definition knüpfte Cordes 2008 an, indem er definierte:

„Unter hansischem Recht verstehen wir die (materiellen und prozessualen [Hervorhe-
bung]) Rechtssätze, die neben, zwischen oder über den einzelnen Stadtrechten hansischer 
Städte eine einheitliche und gemeinsame Ordnung des hansischen Rechtslebens [Hervor-
hebung] (und des Wirtschaftsverkehrs insbesondere) schaffen konnten und schufen.“8

Wäre dies der Ausgangspunkt für die Auswahl der Literatur und die an sie  
zu stellenden Fragen, so müsste aber eine statische, also eine zeitlich unverän-
derte Begriffsbestimmung unterstellt werden. Damit wäre aber eine anachronisti-
sche Sicht eingenommen, die häufig zu Fehldeutungen verleitet. Zudem ließe sich 
ein gleichbleibendes Verständnis freilich nur schwer annehmen, da sich W. Ebel 
in seinem Vortrag gegen die Methoden anderer Autoren zum Nachweis eines han-
sischen Rechts wandte. Offensichtlich divergierten die Begriffe des hansischen 
Rechts. Kann daher weder der bloße Ausdruck „hansisches Recht“ noch eine ex-
plizit aber später formulierte Definition zugrunde gelegt werden, muss eine an-
dere Herangehensweise gewählt werden. Eine statische Definition könnte zudem 
zu einer Herabwürdigung vergangener Ansätze und der Überhöhung neuerer An-
sätze führen, indem man die Forschung gerade im Hinblick auf diese Definition 
betrachtete. Die jeder Epoche eigenen Ergebnisse sollen aber als solche gewürdigt 
werden.

	 7	W. Ebel, Begriff I, 1949, S. 3. Der Kurztitel „Begriff I“ wird gewählt, da W. Ebel 1978 
eine überarbeitete Fassung seines Vortrages veröffentlichte, die mit „Begriff  II“ abgekürzt 
wird.
	 8	Cordes, Hansisches Recht. Begriff und Probleme, in: Albrecht Cordes (Hrsg.): Han
sisches und hansestädtisches Recht, 2008, S. 205 (212).


